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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1972 Ausgegeben am 29. Dezember 1972 22. Stück 

22. Verordnung: Höhe der Blindenbeihilfen nadi dem Wiener Blindenbeihilfengesetz 1969; Festsetzung. 
23. Verordnung: Maximaitarif für das Rauchfangkehrergewerbe in Wien {Kehrtarif 1973). 
24. Verordnung: Fremdenfühtertarif 1965; ltnderung. 

22. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 12. Dezember 1972, womit die Höhe 
der Blindenbeihilfen nach dem Wiener Blin
denbeihilfengesetz 1969, LGBI. für Wien 

Nr. 14, festgesetzt wird 

Gemäß § 4 Abs. 1 des Wiener Bli.ndenbei
hilfengesetzes 1969, LGBl. für Wi<!n Nr. 14, 
wird verordnet: 

Artikel I 

Die Höhe der Blindenbeihilfen wird für an
spruchiiliereditigte Personen im Sinne des § 2 
!it. a (Blinde) mit 1060 S und für Personen im 
Sinne d<> § 2 lit. b (schwerst Sel>behindert<>) mit 
630 S festgesetzt. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1973 
in Kraft. 

Der Landeshauptmann; 

Slavik 

23. 

Verordnung des Landeshauptmannes vom 
18. Dezember 1972 betreffend den Maximal
tarif für das Rauchfangkehrergewerbe in 

Wien (Kehrtarif 1973) 

Auf Grund der §§ 51 und 54 der Gewerbe
ordnung wird verordnet: 

s 1 

(1) Für Kehrarbeiten dürfen bei Einredmung 
der Umsatzsteuer (Umsatzsteuergesetz 1972) 
samt Zusdilägen höchstens folgende Preise ver
langt werden, wobei ein angefangen'Cr Meter l 
oder Quadratmeter als ganzer gilt, wenn er die ; 
Hälite der Maßeinheit erreicht hat. Jedocli um- ; 
faßt ein Kehrgegenstand mindestens eine Maß-1 
einheit. 

Tarifpost 
Preis 

Arbeitsleistung in Schilling: 

I. Enge Raudi.- und Abgasfänge 

Einmalige Reinigung für jedes 
Stück einscliließlicb der Entnahme 
der Ablagerungen . . . . . . . . . . . . . 5"00 

II. Bastardrauddlinge 

2 Einmalige Reinigung für jedes 
Stück einschließlicli. der Entnahme 
der Ablagerungen . . . . . . . . . . . . . 9"20 

III. Schliefbare Rauchfänge 

3 Einmalige Reinigung für jedes 
Stück einscbließlicb der Entnahme 
der Ablagerungen . . . . . . . . . . . . . 24"60 

4 Einmalige · Reinigung für jedes 
Stück mit mehr als zwei Ge
scliossen einschließlich der Ent
nahme der Ablagerungen . . . . . . 36"95 

5 Einmaliges Entfernen der Ablage
rungen von der Rauchfangsohle 
(ohne Durchsteigen des Rauch-
fanges) ..............•.. , .. , . . 2·90 

IV. Raudi.fange für grötkre Feuerungen 

Größere Feuerungen im Sinne dieser Bestim
mung sind Herde mit mehr als drei Bratrohren 
oder mit mehr als zwei Bratrohren und einem 
Wasserschiff, ferner Kessel und sonstige Feue
rungen mit einem Anschlußwert von ü:her 
20.000 WE. 

Einmalige Reinigung für jeden 
Meter 

6 Eines engen Rauchfang„ oder 
Ba>tardraucbfanges . . . . . . . . . . . . . 1"85 

7 Eines besteigbaren Raudifanges 
mit einem lidlten Quersdi.nltt bis 
18.000 cm• ................... 4"10 

8 Eines scli.liefbaren Raud.fanges . . 7"30 

9 Eines !besteigbaren Rauchfanges 
mit einem lichten Querschnitt von 
über 18.000 cm• und einem Steig
eisenband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10"10 
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